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Verhindere aber nun der Erschçpfungsgrundsatz die Wei-
terver�ußerung von Multimediadateien, w�re dies im Ver-
gleich zu Computerprogrammen nicht angemessen. Trotz
unterschiedlich zugrunde liegenden Richtlinien erscheint
es hier auch unter Ber�cksichtigung der Warenverkehrs-
freiheit angebracht, digitale G�ter umfassend gleich zu
behandeln.42 Computerprogramme und Multimediadatei-
en unterscheiden sich in ihrer Art der Werkkopie sowie
ihrer wirtschaftlichen Verwertung in keiner Weise.43

IV. Zusammenfassung

Der Erschçpfungsgrundsatz dient nicht restriktiven Zwe-
cken, um Verbotsmçglichkeiten von Rechteinhabern
durchzusetzen. Er dient vielmehr ausschließlich einem
Interessenausgleich zwischen dem Verwertungsinteresse
des Rechteinhabers und dem Allgemeininteresse an der
Verkehrsf�higkeit. Der Rechteinhaber hat es selbst in der
Hand, Multimediadateien zu einem ihm angemessen er-
scheinenden Preis in den Verkehr zu geben. In diesem Fall
geht die Entscheidungsmçglichkeit, ob und wie die Datei
weiter verwertet werden kann, genau wie bei CDs oder
DVDs auf den Abnehmer �ber. Dies sollen die Rechte-
inhaber nicht deshalb verbieten kçnnen, um willkomme-
nermaßen die Zahl der Downloads im Erstabsatz damit
steigern zu kçnnen oder um Urheberrechtsverletzungen zu
unterbinden. Beides ist n�mlich nicht durch den Erschçp-
fungsgrundsatz gesch�tzt. Insbesondere Letzteres ist kein
Problem des Erschçpfungsgrundsatzes, sondern eines der
effektiven Durchsetzung von Schutzrechten gegen�ber

Rechtsverletzern. Dieses sollte aber nicht durch Beharren
auf veralteten Gesch�ftsmodellen und dem Ausnutzen von
Ausschließlichkeitsrechten umgesetzt werden.
Eine Ungleichbehandlung von Multimediadateien zu
Werkst�cken und zu Software-Downloads erscheint in
keiner Weise berechtigt. Sowohl in technischer als auch
in wirtschaftlicher Hinsicht sind Online- und Off-
line-Vertrieb f�r die Beteiligten nicht mehr zu unterschei-
den. Dies spricht f�r eine konsequente Fortentwicklung
des Urheberrechts. Die Argumente hat der EuGH daf�r
vorgelegt.
Das Urteil des LG Bielefeld greift in vielen Punkten zu
kurz und steht deshalb zu Recht vor dem OLG Hamm auf
dem Pr�fstand.44 Die besseren Argumente sprechen f�r
eine entsprechende Anerkennung immaterieller Erschçp-
fung und damit eine Gleichstellung digitaler G�ter mit
Werkverkçrperungen. Es liegt bei den Anbietern von Mul-
timedia-Downloads, den mçglichen Missbrauch ihrer
Rechte zu verhindern. Infrage kommen kçnnten die Ac-
count-Lçsung oder technische Sicherungen, eine vertrag-
liche Einschr�nkung des Erschçpfungsgrundsatzes sorgt
jedoch f�r Rechtsunsicherheit und unangemessene Markt-
beschr�nkungen.

42 Hoeren, CR 2006, 573, 574.
43 Vgl. Hartmann, GRUR Int. 2012, 980, 982.
44 Az.: I-99 AR 2438/13.
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Die Rzeczpospolita-Entscheidung des EGMR
und ihre Folgen –
Online-Archive in der Rechtsprechung des EGMR
Zugleich Kommentar zu EGMR, Entscheidung vom 16. 7. 2013 – 33846/07,
K&R 2013, 570 (in diesem Heft)

I. Die Entscheidung des EGMR

Die Kammerentscheidung des EGMR vom 16. 7. 20131 ist
nicht das erste Urteil, in dem sich der Straßburger Ge-
richtshof zur �berwachung der Einhaltung der Europ�i-
schen Menschenrechtskonvention mit Online-Archiven zu
besch�ftigen hatte. Bereits in der Entscheidung Times
Newspapers Limited gegen das Vereinigte Kçnigreich2

aus 2009 hatte der EGMR einen Online-Archiv-Fall zu
beurteilen. W�hrend er es dort nicht f�r konventionswidrig
hielt, dass ein Beitrag in einem Online-Archiv mit einem
entsprechenden Hinweis versehen werden muss, wenn da-
gegen ein Gerichtsverfahren anh�ngig ist, verlangten die
Kl�ger im vorliegenden Fall die Entfernung des urspr�ng-
lichen Artikels aus dem Online-Archiv der Beklagten
(Rn. 9).

1. Der Ausgangsfall

Seinen Ausgangspunkt hat die j�ngste Entscheidung des
EGMR zu Presse-Online-Archiven in einem Rechtsstreit
in Polen. Bei den Kl�gern handelt es sich um zwei Rechts-
anw�lte, �ber die die polnische Tageszeitung Rzeczpos-
polita einen Beitrag verçffentlicht hatte, in dem den beiden
Juristen vorgeworfen worden war, dass sie sich als Insol-
venzverwalter ehemaliger Staatsbetriebe in rechtswidriger
Weise zulasten der Staatskasse bereichert h�tten (Rn. 6 der
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Entscheidung). Die Kl�ger hatten wegen dieser Verçffent-
lichung sowohl die Autoren des Beitrags als auch den
Verlag vor dem erstinstanzlichen Warschauer Gericht auf
Verçffentlichung eines Widerrufs und Zahlung einer Geld-
entsch�digung verklagt. Das Warschauer Gericht verur-
teilte die Journalisten und den Verlag am 8. 5. 2002 ent-
sprechend der Klageantr�ge. Das Urteil st�tzte sich auf
Art. 23 und 24 des polnischen Zivilgesetzbuchs, wie sie in
Randnummer 22 des Urteils des Gerichtshofs wiederge-
geben sind. Wie daraus ersichtlich, weisen diese beiden
Vorschriften wesentliche �bereinstimmungen mit § 823
BGB und § 1004 BGB auf. Nach den Feststellungen des
Warschauer Gerichts hatten die Journalisten die Vorw�rfe
gegen die beiden Anw�lte allein auf der Grundlage von
Ger�chten verçffentlicht, ohne die Mindestanforderungen
an eine sorgf�ltige Recherche zu erf�llen. Insbesondere
hatten sie nicht versucht, mit den Kl�gern vor der Ver-
çffentlichung in Kontakt zu treten, um ihnen Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben (Rn. 7). Die Berufung der
Beklagten gegen dieses Urteil wurde durch das Warschau-
er Berufungsgericht am 24. 4. 2003 zur�ckgewiesen und
das Urteil wurde rechtskr�ftig.

Am 7. 7. 2004 reichten dieselben Kl�ger gegen den Verlag
der Zeitung erneut Klage vor dem erstinstanzlichen War-
schauer Gericht ein. Sie st�tzten diese Klage darauf, dass
sie erst k�rzlich herausgefunden h�tten, dass der von ihnen
beanstandete Artikel auf der Internetseite der Zeitung wei-
terhin zug�nglich sei, und f�hrten aus, dass der Artikel bei
einer Google Recherche �ber sie prominent angezeigt
werde. Die Kl�ger machten nun die Entfernung des Arti-
kels aus dem Online-Archiv der Zeitung geltend und ver-
langten die Verçffentlichung einer schriftlichen Entschul-
digung daf�r, dass ihre Rechte durch das weitere Vorhalten
des Artikels auf der Internetseite der Zeitung fortlaufend
verletzt worden seien. Dar�ber hinaus verlangten sie die
Zahlung einer weiteren Geldentsch�digung (Rn. 9).

Die Beklagten machten dagegen den Einwand der res
iudicata geltend, da es um dieselbe Verçffentlichung gehe,
und st�tzen ihre Verteidigung im �brigen wesentlich da-
rauf, dass von ihnen nicht verlangt werden kçnne, den
beanstandeten Beitrag aus dem Online-Archiv zu lçschen,
da dadurch Geschichte getilgt w�rde, und dar�ber hinaus
der Beitrag in der Printversion der Zeitung in zahlreichen
herkçmmlichen Bibliotheken und Archiven des Landes
weiter archiviert sei.

Das erstinstanzliche Warschauer Gericht wies die Klage
mit Urteil vom 28. 9. 2005 ab. Zur Begr�ndung verwies es
im Wesentlichen darauf, dass bei der Verurteilung zur
Entfernung des Beitrags „Geschichte neu geschrieben“
und dies gegen Grunds�tze des Archivgedankens versto-
ßen w�rde. In einem obiter dictum f�hrte das Gericht aus,
dass es einem Antrag der Kl�ger auf Erg�nzung des Bei-
trags durch eine Fußnote und oder einen Link, der den
Leser �ber die vorausgegangenen Urteile gegen die Print-
publikation des Beitrags informiert h�tte, wohl stattgege-
ben h�tte (Rn. 12).

Das Warschauer Berufungsgericht wies die Berufung der
Kl�ger gegen dieses Urteil mit Urteil vom 20. 7. 2006
zur�ck. Das Berufungsgericht argumentierte formaler, in-
dem es die Berufung deshalb zur�ckwies, weil zwar kein
Fall der res iudicata vorliege, die Kl�ger jedoch mit ihrem
Vortrag pr�kludiert seien, weil sie ihre Klage auf tats�ch-
liche Umst�nde st�tzten, die bereits bei Einreichung ihrer
ersten Klage vorgelegen h�tten. Da der beanstandete Bei-

trag gleichzeitig mit dem Printbeitrag auf der Internetseite
der Zeitung erschienen sei, l�gen diese Voraussetzungen
hier vor. Die Revision der Kl�ger gegen diese Entschei-
dung wurde durch Urteil des Revisionsgerichts vom 7. 2.
2007 zur�ckgewiesen.

Die Kl�ger reichten daraufhin Beschwerde bei dem Euro-
p�ischen Gerichtshof f�r Menschenrechte (EGMR) ein, die
sie auf eine Verletzung ihrer Rechte nach Art. 8 der Euro-
p�ischen Menschenrechtskonvention st�tzten, wobei sie
insbesondere die Verletzung ihres Privatlebens gem�ß
Art. 8 Abs. 1 EMRK geltend machten.

2. Wiederholung der Grunds�tze

Der Gerichtshof beginnt seine Entscheidungsgr�nde mit
der Wiederholung der Grunds�tze zur Abw�gung der
Rechte aus Art. 8 und Art. 10 der Konvention in den Rand-
nummern 55 - 57. Wie bekannt, gew�hrt der Gerichtshof
den Konventionsstaaten aufgrund des Rahmencharakters
von Art. 8 einen weiten Ermessensspielraum bei der Um-
setzung des Schutzes der Privatsph�re.3 Insbesondere,
wenn das Recht auf Privatsph�re mit der in Art. 10 ge-
sch�tzten Meinungsfreiheit kollidiert, m�ssen beide Rech-
te, denen das Gericht gleichen Rang einr�umt, miteinander
abgewogen werden. In diesem Zusammenhang verweist
der Gerichtshof unter anderem auch auf die „von Hanno-
ver“-Entscheidungen, die Deutschland betrafen.4 Ebenso
wie das BVerfG5 hebt der Gerichtshof die Rolle der Mei-
nungsfreiheit f�r die Demokratie hervor und weist darauf
hin, dass insbesondere Maßnahmen, die eine einsch�ch-
ternde Wirkung auf den Gebrauch der Meinungsfreiheit
haben kçnnen, besonders sorgf�ltig bei der Abw�gung
ber�cksichtigt werden m�ssen.

3. Interessenabw�gung im konkreten Fall

Vor diesem allgemeinen Hintergrund f�hrt der Gerichtshof
zum konkreten Fall Folgendes aus:

Das Gericht weist darauf hin, dass seiner Ansicht nach
Publikationen im Internet sehr viel weitreichendere Kon-
sequenzen f�r die Betroffenen haben kçnnen als Verçffent-
lichungen �ber die herkçmmliche Presse. Dementspre-
chend kçnnten diese beiden Publikationsarten grunds�tz-
lich unterschiedlich geregelt werden.

Sodann geht der Gerichtshof auf die besondere Rolle von
Online-Archiven ein. Diese w�rden einen wertvollen Bei-
trag daf�r leisten, Nachrichten und Informationen aus der
Vergangenheit weiter f�r die �ffentlichkeit zug�nglich zu
machen. Sie seien eine wichtige Quelle f�r Ausbildung und
historische Forschung. Die Presse nehme dabei eine wich-
tige Funktion ein, n�mlich neben ihrer Aufgabe als çffent-
licher Wachhund6 auch bei der Unterhaltung von Online-
Archiven mit ihren fr�heren Publikationen, um derartige
Informationen weiter çffentlich zug�nglich zu halten. In
diesem Zusammenhang verweist der Gerichtshof auf die
bereits angesprochene Times Newspapers Limited-Ent-
scheidung7 und die Tatsache, dass der Gerichtshof dort
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3 Vgl. EGMR, 25. 11. 2008 – 36919/02 – Armoniene/Litauen; EGMR,
25. 11. 2008 – 23373/03 – Biriuk/Litauen.

4 EGMR, 24. 6. 2004 – 59320/00 – v. Hannover/Deutschland I; EGMR, 7. 2.
2012 – 40660/08 u. 40641/08 – v. Hannover/Deutschland II, K&R 2012,
179 ff.
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im Rahmen einer auf Art. 10 der Konvention gest�tzten
Beschwerde des Verlags nicht beanstandet hat, wenn die-
ser durch die nationalen Gerichte dazu verurteilt wird,
einem archivierten Beitrag einen Hinweis hinzuzuf�gen,
dass dieser gerichtlich angegriffen wird.

Zum Ausgangspunkt des vorliegenden Falles stellt der
Gerichtshof zun�chst fest, dass die urspr�ngliche Bericht-
erstattung die Beschwerdef�hrer zweifellos rechtswidrig
in ihren Rechten verletzt hat. Er hebt als wesentlich f�r
seine Entscheidung hervor, dass der beanstandete Beitrag
zeitgleich mit der Printverçffentlichung auch im Internet-
angebot der Zeitung verçffentlicht wurde und dass diese
Internetseite eine weit verbreitete Quelle f�r die �ffent-
lichkeit und insbesondere auch der polnischen Anwalt-
schaft f�r Informationen sei. Die Beschwerdef�hrer h�tten
nicht dargelegt, weshalb sie nicht in der Lage gewesen
seien, bereits bei Einreichung der Klage gegen die Print-
verçffentlichung Anspr�che wegen der Online-Verçffent-
lichung geltend zu machen.

Mit den Artikeln 23 und 24 des polnischen Zivilgesetz-
buchs liegt nach Ansicht des Gerichtshofs der rechtliche
Rahmen f�r Anspr�che auch gegen derartige Internetver-
çffentlichungen vor. Die Beschwerde gegen die Entschei-
dungen der polnischen Gerichte h�lt der Gerichtshof vor
diesem Hintergrund f�r unbegr�ndet, was er im Wesent-
lichen im Rahmen der Randziffern 64 bis Ziffer 68 wie
folgt begr�ndet:

Es sei nicht Aufgabe der Gerichte, historische Sachver-
halte dadurch umzuschreiben, dass sie alle Spuren von
Publikationen aus der Vergangenheit durch deren Entfer-
nung aus der �ffentlichkeit („Public Domain“) tilgen.
Der Gerichtshof hebt das legitime Interesse der �ffent-
lichkeit hervor, sich aus çffentlich zug�nglichen Internet-
archiven der Presse zu informieren. Dieses Recht sei
durch Art. 10 der Konvention gesch�tzt. Den Rechten
der Betroffenen aus Art. 8 kçnne dadurch Rechnung ge-
tragen werden, dass nach nationalem Recht Anspr�che
zur Verf�gung stehen, die dieses Recht in verh�ltnism�-
ßiger Weise einschr�nken. In diesem Zusammenhang
verweist der Gerichtshof auf die Ausf�hrungen des War-
schauer Berufungsgerichts im vorliegenden Fall, wonach
es w�nschenswert gewesen sei, den beanstandeten Artikel
auf der Website der Zeitung mit einem Hinweis �ber den
Ausgang des vorausgegangenen Verfahrens zu versehen,
wonach die Kl�ger gegen die Printpublikation des bean-
standeten Beitrags erfolgreich vorgegangen sind. Der Ge-
richtshof verweist darauf, dass die Kl�ger auch im Rah-
men ihrer Beschwerde nicht geltend gemacht h�tten, dass
ihnen dieses Recht verweigert worden sei. Wie bereits aus
den vorausgegangenen Ausf�hrungen in der Entschei-
dung ersichtlich, wird deutlich, dass der Gerichtshof die
Verweigerung eines derartigen Anspruchs f�r konventi-
onswidrig halten w�rde.

II. Bewertung der Entscheidung

1. Rechtliche Entwicklungen zu Online-Archiven
auf deutscher und europ�ischer Ebene

Allein die Tatsache, dass sich der BGH in mittlerweile acht
Entscheidungen8 mit Online-Archiven besch�ftigt hat, do-
kumentiert, dass wir es hier mit einem Ph�nomen zu tun
haben, das auch die nationale Rechtsprechung intensiv
besch�ftigt, wobei auch die aktuelle Entscheidung des
EGMR nicht definiert, was „Online-Archive“ eigentlich

ausmacht. Wenn hier von Online-Archiven die Rede ist,
dann ist damit jede Art der Archivierung von Inhalten, die
Medienunternehmen, also Presse, Rundfunk, Fernsehen
und Telemedien, zu journalistisch-redaktionellen Zwe-
cken erstellt haben und die sie zeitlich unbefristet außer-
halb ihres aktuellen Angebots und als Altinhalte gekenn-
zeichnet �ber ihre Telemedien-Angebote im Internet ab-
rufbar bereithalten, gemeint.

Dagegen fehlt es auch in der juristischen Fachliteratur
nicht an Schlagworten, die die Neuartigkeit von Online-
Archiven im Vergleich zum Vor-Internet-Zeitalter und
etwaig daraus abzuleitende Gefahren charakterisieren sol-
len. So sind Online-Archive u. a. als „kollektives Ged�cht-
nis der Informationsgesellschaft“ bezeichnet worden.9

W�hrend allerdings das menschliche Ged�chtnis dazu
neigt, insbesondere unangenehme Erinnerungen zu ver-
dr�ngen, trifft diese Eigenschaft auf das „Ged�chtnis der
Informationsgesellschaft“ nicht zu. Die mit der Digitali-
sierung und nahezu unerschçpflichen Speichermçglichkeit
verbundene Kapazit�t dieses Ged�chtnisses f�hrt dazu,
dass einmal eingestellte Inhalte ohne weitere Eingriffe
ohne zeitliche Beschr�nkung im „kollektiven Ged�chtnis“
des Internets bleiben. Dies hat auch in der Politik dazu
gef�hrt, dass verst�rkt gefordert wird, eine rechtliche
Grundlage f�r ein „Recht auf Vergessen“ zu fordern. Die
wesentlichen rechtlichen Schritte in diese Richtung wer-
den derzeit auf europ�ischer Ebene gegangen. So hat die
Europ�ische Kommission im Januar 2012 einen Vorschlag
f�r eine „Verordnung zum Schutz nat�rlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum frei-
en Datenverkehr“ (Datenschutz-Grundverordnung) vorge-
legt, die in Art. 17 ausdr�cklich ein „Recht auf Vergessen-
werden und auf Lçschung“ vorsieht. Dar�ber hinaus ist
derzeit auch beim Europ�ischen Gerichtshof (EuGH) ein
Rechtsstreit anh�ngig, in dem ein spanischer Staatsb�rger
gegen den Suchmaschinenbetreiber Google unter Hinweis
auf „ein Recht auf Vergessen“ verlangt, dass bei Eingabe
seines Namens in die Suchmaschine nicht l�nger die amt-
liche Bekanntmachung einer Zwangsversteigerung seines
Hauses aus dem Jahr 1998 angezeigt wird.10

Bekannt ist auch, dass der ehemalige Pr�sident des Welt-
motorsportverbandes, Max Mosley, Google vor dem LG
Hamburg direkt auf Unterlassung in Anspruch nimmt.11

Dabei geht es darum, gegen�ber Google durchzusetzen,
dass der Betreiber der Suchmaschine pr�fen muss, ob er
die persçnlichkeitsrechtsverletzenden Sex-Videos bzw.
Bilder daraus, auf denen Mosley zu sehen ist, als Such-
ergebnisse anzeigt und verlinkt.

Diese Beispiele machen deutlich, dass es bei den Sach-
verhalten, die mit dem Schlagwort „Recht auf Vergessen“
betitelt werden, prim�r um Anspr�che gegen Betreiber von
Suchmaschinen und deren Pr�fungspflichten geht. Dage-
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gen ging es in dem jetzt vom EGMR entschiedenen Fall
darum, dass ein origin�rer Anbieter von journalistisch-re-
daktionellen Inhalten Informationen aus seinem Online-
Archiv lçschen sollte. Derartige Medienarchive sind kein
Ph�nomen, das erst mit Erscheinen des Internets aufge-
taucht ist. Auch vor den Zeiten des Internets haben Me-
dienunternehmen umfangreiche Archive unterhalten, in
denen nicht nur die eigenen Publikationen archiviert wur-
den, sondern zu Recherchezwecken auch zahlreiche ande-
re Verçffentlichungen. Die Archive von Gruner & Jahr und
„Spiegel“ und die dort im Rahmen der Dokumentation
t�tigen Redakteure haben und hatten geradezu einen le-
gend�ren Ruf. W�hrend fr�her haupts�chlich nur diese
Spezialisten derartige Archive nutzten und Medienfremde
nur �ber çffentlich zug�ngliche Bibliotheken oder nach
Zulassung selbst in Medienarchiven recherchieren konn-
ten, haben das Internet und die Einrichtung von dar�ber
zug�nglichen Online-Archiven von Medienunternehmen
zu einer „Vergesellschaftung“ dieser Informationsquelle
gef�hrt. Die Recherche bedarf nicht mehr eines Gangs in
eine Bibliothek und eines m�hsamen Kopierens von ein-
zelnen Beitr�gen. Online-Archive sind �ber jeden internet-
f�higen Computer jederzeit leicht zug�nglich und ihre
Inhalte sind durch die Digitalisierung f�r einen großen
Empf�ngerkreis reproduzierbar oder sogar durch Verlin-
kung leicht per E-Mail zu verbreiten. Das Urheberrecht
bezeichnet dies in § 19 a UrhG als „çffentliche Zug�ng-
lichmachung“.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu den Medien-
archiven aus der „Vor-Internet-Zeit“ besteht in der er-
leichterten Recherchemçglichkeit: Die Suche in einzel-
nen Jahrgangsb�nden oder �ber Stichwortverzeichnisse
ist ersetzt worden durch die Anwendung von Suchma-
schinen wie Google, Yahoo und Bing, die in Sekunden-
bruchteilen eine F�lle von Quellen auswerten und eine
entsprechende Anzahl von Suchergebnissen „wohlgeord-
net“ auswerfen.

W�hrend bei der Archivierung von nicht mehr aktuellen
Medienberichten in herkçmmlichen Archiven weder urhe-
berrechtlich noch �ußerungsrechtlich von einem Verbrei-
ten ausgegangen werden kann12 und dies – soweit ersicht-
lich – auch nie rechtlich problematisiert worden ist, f�hrte
die çffentliche Zug�nglichmachung von Medienarchiven
�ber das Internet in der Form von Online-Archiven zu den
bereits angesprochenen gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen, die nun auch den EGMR besch�ftigt haben.

2. Einordnung der Entscheidung des EGMR

L�sst man die Besonderheit außen vor, dass der vom
Europ�ischen Gerichtshof f�r Menschenrechte zu ent-
scheidende Fall eine Ausgangsberichterstattung zum Ge-
genstand hatte, die nach Einsch�tzung aller damit befass-
ten Gerichte eindeutig rechtswidrig war, so enth�lt die
Entscheidung des Gerichtshofs auch gegen�ber der Recht-
sprechung des BGH im Ausgangspunkt keine �berra-
schungen:

Auch der EGMR stellt f�r seine Abw�gung in den Vor-
dergrund, dass die von der Presse im Internet angebotenen
Online-Archive eine wichtige Funktion f�r die Meinungs-
bildung haben und deshalb durch das Grundrecht auf Mei-
nungsfreiheit gesch�tzt sind. Der BGH sch�tzt in seinen
Entscheidungen ein anerkennenswertes Interesse der �f-
fentlichkeit, vergangene zeitgeschichtliche Ereignisse zu

recherchieren. Den Medien komme im Rahmen ihrer Auf-
gabe, an der demokratischen Willensbildung mitzuwirken,
auch die Aufgabe zu, „nicht mehr aktuelle Verçffentli-
chungen f�r interessierte Mediennutzer verf�gbar zu hal-
ten“.13

Im Vergleich zu den Entscheidungen des BGH ist aber
�berraschend, dass der EGMR Verçffentlichungen im In-
ternet und damit auch Online-Archiven eine sehr viel
grçßere Breitenwirkung zuspricht als der herkçmmlichen
Presse. Die Rechtsprechung des BGH st�tzt sich dagegen
im Wesentlichen darauf, dass archivierte Beitr�ge nicht
mehr im aktuellen Bereich der Internetangebote der be-
treffenden Medien anzutreffen seien, sondern von Interes-
senten gezielt und unter Einsatz von Suchmaschinen ge-
sucht werden m�ssten.14 Dieser Begr�ndungsansatz ist
angesichts der Tatsache, dass etwa bei ungewçhnlichen
Namen innerhalb von Sekundenbruchteilen eine derartige
Suche zum Erfolg f�hren kann, kritisiert worden.15 Ange-
sichts der Recherche unter Einsatz von Suchmaschinen in
Online-Archiven in sensiblen Lebenssituationen (Bewer-
bung, Wohnungssuche) wurde die Breitenwirkung quasi
durch eine „Tiefenwirkung“ ersetzt. Dieser Gesichtspunkt
spielt in der Entscheidung des EGMR erstaunlicherweise
keine Rolle. Dies mag allerdings auch mit einer Besonder-
heit im Sachverhalt vieler vom BGH zu entscheidenden
F�lle begr�ndet sein. In diesen F�llen waren die jeweiligen
Kl�ger, vertreten durch denselben Prozessbevollm�chtig-
ten, fl�chendeckend nach entsprechenden Suchen in Such-
maschinen gegen Anbieter von Online-Archiven vorge-
gangen, um diese zu „s�ubern“. Eine entsprechende Be-
sonderheit wies der jetzt vom Gerichtshof entschiedene
Fall nicht auf. Dies mag eine Erkl�rung daf�r sein, dass der
Gerichtshof den Schwerpunkt seiner Argumentation auf
die Informations- und Dokumentationsfunktion von On-
line-Archiven legt. Letztere spricht der Gerichtshof immer
wieder an, wenn er die Argumentation der polnischen
Gerichte aufgreift, wonach es nicht Aufgabe der Justiz sei,
„Geschichte umzuschreiben“.

Bemerkenswert ist indes an der Entscheidung des Ge-
richtshofs, dass auch urspr�nglich rechtswidrige Verçf-
fentlichungen erfasst sind. Dies handhabt die deutsche
Rechtsprechung anders. Eine rechtswidrige Printbericht-
erstattung darf – man ist fast geneigt zu sagen „selbstver-
st�ndlich“ – auch nicht mehr �ber ein Online-Archiv ver-
breitet werden. Dagegen beanstandet es der EGMR auch
mit Blick auf die Rechte aus Art. 8 der Konvention nicht,
wenn sich ein bereits erfolgter rechtswidriger Eingriff in
die Persçnlichkeitsrechte eines Betroffenen dadurch per-
petuiert, dass dieser rechtswidrige Bericht weiterhin �ber
ein Online-Archiv abrufbar ist. Er bewertet damit die
Dokumentation selbst einer rechtswidrigen Berichterstat-
tung hçher als das Interesse des Betroffenen daran, dass,
wie im vorliegenden Fall, keine falschen Tatsachenbe-
hauptungen �ber ihn verbreitet werden. In diesem Fall h�lt
es der Gerichtshof f�r ausreichend, wenn dem Betroffenen
die Mçglichkeit gegeben wird, auf sein rechtliches Vor-
gehen gegen die Berichterstattung und das Ergebnis des-
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12 Vgl. § 17 UrhG „in der �ffentlichkeit“; vgl. zum �ußerungsrechtlichen
Verbreitungsbegriff im Zusammenhang mit Bibliotheken und Archiven
Burkhardt, in: Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung,
5. Aufl. 2003, Kap. 10, Rn. 225 ff.

13 BGH, 15. 12. 2009 – VI ZR 227/08, K&R 2010, 175 ff. = AfP 2010,
77 ff. – Onlinearchiv I.

14 BGH, 15. 12. 2009 – VI ZR 227/08, K&R 2010, 175 ff. = AfP 2010, 77,
79, Rn. 19 – Onlinearchiv I.

15 Vgl. Herting, CR 2009, 21 ff.; Diesterhçft, ZJS 251, 253, Fn. 27.



selben im Zusammenhang mit dem Ursprungsbericht hin-
weisen zu lassen. Ein Vorgehen, das der BGH und die
Instanzrechtsprechung nur f�r den Fall einer urspr�nglich
zul�ssigen Verdachtsberichterstattung bei anschließender
Einstellung des Ermittlungsverfahrens f�r zul�ssig und
geboten halten.16

Es ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass der EGMR bei
dieser Entscheidung auch Sachverhalte mit ber�cksichtigt
hat, bei denen es nicht um falsche Berichterstattung geht,
sondern um die rechtswidrige Verletzung der Privat- oder
Intimsph�re. In diesen F�llen l�sst sich nur schwerlich
argumentieren, dass den Interessen der Betroffenen durch
einen entsprechenden Zusatz ihres erfolgreichen recht-
lichen Vorgehens gegen die Print-Publikation ausrei-
chend Rechnung getragen ist. Es bleibt abzuwarten, ob
der Gerichtshof auch bei derartigen F�llen der Dokumen-
tationsfunktion von Online-Archiven den Vorrang ein-
r�umt.

F�r die eingereichten Beschwerden der Kl�ger in dem
Online-Archiv-F�llen des BGH17 bedeutet die jetzige

Entscheidung des EGMR jedenfalls nichts Gutes. Wenn
der EGMR es schon f�r konventionsgerecht h�lt, dass die
nationalen Gerichte bei urspr�nglich rechtswidriger Be-
richterstattung einen Anspruch auf Entfernung aus On-
line-Archiven ablehnen, dann gilt dies erst recht f�r die
F�lle, in denen, wie in den vom BGH entschiedenen
F�llen, die urspr�ngliche Berichterstattung rechtm�ßig
war.

Allerdings ist zun�chst abzuwarten, ob die Kammerent-
scheidung gem�ß Art. 44 der EMRK endg�ltig wird. Wenn
die Parteien nicht zwischenzeitlich erkl�ren, dass sie auf
die Anrufung der Großen Kammer verzichten, geschieht
dies drei Monate nach dem Datum des Urteils.

16 Vgl. BGH, 30. 10. 2012 – VI ZR 4/12, K&R 2013, 37 ff. = AfP 2013,
50 ff.; vgl. auch OLG D�sseldorf, 27. 10. 2010 – 15 U 79/10, NJW 2011,
788 ff.

17 EGMR – 60789/10 – Lauber/Deutschland; EGMR – 65599/10 – Werl
/
Deutschland.

Prof. Roland Bornemann, M�nchen*

Ein Zwischenruf zur Rechtsnatur des Rundfunkbeitrags

I. Die Ausgangslage

Die abgabenrechtliche Einordung der Rundfunkfinanzie-
rung hat von jeher Probleme bereitet. Die Rundfunkgeb�hr
war keine echte Geb�hr. Es ging nie um die Abgeltung
einer konkret in Anspruch genommenen Leistung; auf die
tats�chliche Rundfunknutzung kam es nicht an. Schon das
Bereithalten eines Rundfunkempfangsger�ts, das die
Rechtsprechung bereits bejahte, wenn sich ein grunds�tz-
lich betriebsbereites Ger�t in der Verf�gungsgewalt des
Rundfunkgeb�hrenschuldners befand, mochte es auch ein-
gepackt in einem Nebenraum gelagert sein, gen�gte, um
die Zahlungspflicht auszulçsen.1 Zum Schluss galt die
Auffassung als herrschend, es handle sich bei der Rund-
funkabgabe um eine Geb�hr mit beitrags�hnlichem Cha-
rakter.2

Am 1. 1. 2013 wurde der Rundfunkgeb�hrenstaatsvertrag
durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag abgelçst.3 Das
alte System der Rundfunkgeb�hr mit seiner Ankn�pfung
an das Bereithalten eines Rundfunkempfangsger�ts und
Befreiungen f�r Zweit- und Drittger�te hat ausgedient.
Der Beitragscharakter der Rundfunkabgabe wurde deut-
lich herausgestellt: Der Rundfunkbeitrag entgilt das An-
gebot des çffentlich-rechtlichen Rundfunks und der ver-
fassungsnotwendigen Aufsichtst�tigkeit der Landesme-
dienanstalten4 �ber private Rundfunkveranstalter, d. h.
der „Gesamtveranstaltung Rundfunk“.5 Nicht mehr das
Ger�t, sondern R�ume (Wohnung, Betriebsst�tte, Fahr-
zeug), in denen sich Menschen typischerweise aufhalten,
die Rundfunkangebote nutzen, sind Ankn�pfungspunkt f�r
die Rundfunkbeitragspflicht. Aber Kritiker rufen landauf
landab, der Rundfunkbeitrag sei kein echter Beitrag. Es

fehle vor allem an der f�r einen Beitrag wesentlichen
Vorzugslast; denn zahlungspflichtig sei auch, wer kein
Rundfunkger�t besitze und Rundfunkprogramme infolge-
dessen nicht empfangen kçnne. Tats�chlich sei der Rund-
funkbeitrag deshalb eine Zwecksteuer, die nur der Bundes-
gesetzgeber h�tte auferlegen kçnnen.6 Die Auferlegung
von Rechtspflichten, hier: Abgabenlasten, durch rechts-
staatswidrig zustande gekommene Landesgesetze verstoße
gegen die allgemeine Handlungsfreiheit der Beitrags-
schuldner.

Der j�ngste Aufsatz eines F�rsprechers der Beitragseigen-
schaft7 der neu geordneten Rundfunkabgabe wird in der
Karlsruher Juristischen Bibliografie (KJB) unter der Ru-
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* Der Verfasser ist Justiziar der Bayerischen Landeszentrale f�r neue Me-
dien und Honorarprofessor an der Johannes Gutenberg-Universit�t Mainz.
Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. XI.

1 Vgl. BayVGH, 11. 3. 1997 – 7 B 962536.
2 Vgl. Gçhmann, in: Hahn/Vesting, Beck’scher Kommentar zum Rund-

funkrecht, 3. Aufl. 2012, § 2 RGebStV Rn. 5.
3 Enthalten im F�nfzehnten Rundfunk�nderungsstaatsvertrag v. 15./21. 12.

2010 (BayGVBl S. 258).
4 Die nach h. M. nicht zur mittelbaren Staatsverwaltung gehçrt: Baars,

Kooperation und Kommunikation durch Landesmedienanstalten, 1999,
S. 193 f.; Bornemann/v. Coelln/Hepach/Himmelsbach/Lçrz, BayMG,
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stein/Ring/Kreile/Dçrr/Stettner/Cole, RStV, Vor § 11 Rn. 2 ff., 10, 10;
Held/Schulz, in Hahn/Vesting, Beck’scher Kommentar zum Rundfunk-
recht, 3. Aufl.2012, § 14 JMStV Rn. 20; Hesse, Rundfunkrecht, 3. Aufl.
2003, S. 140 ff.; Gersdorf, Grundz�ge des Rundfunkrechts, 2003, S. 134,
163 f.; Rossen-Stadtfeld, ZUM 2008, 1, 4; BayVGH, 9. 1. 2007 –
7 CS 06.2495, ZUM 2007, 239, 242.

5 So ausdr�cklich die amtl. Begr. zu § 5 Abs. 6 RBeitrStV, BayLT-Drs. 16/
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2012, 335995; Korioth/Koemm, DStR 2013, 833.

7 Schneider, ZUM 2013, 472 ff.




